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1. Anlass 

Anlass für die frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 gibt die bauleitplaneri-
sche Vorbereitung für eine Erweiterung bzw. Neugestaltung der vorhandenen Nutzungen im 
Ortsteil Zierow in der gleichnamigen Gemeinde. 

Abbildung 1: Übersicht über die räumliche Lage des Vorhabengebietes in Zierow, rot = Lage des Plangebietes. 
Kartengrundlage: Topografische Karte Kartenportal Umwelt M-V 2021. 

Im Rahmen des Verfahrens zum B-Plan Nr. 16 sind die Öffentlichkeit sowie die beteiligten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 
„frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterschei-
dende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht 
kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten.“ 

Darüber hinaus sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 
1 BauGB „zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufzufordern.“ 

Die vorliegende Übersicht dient hierzu als erste Grundlage. Sie ersetzt nicht den Umweltbe-
richt, der gem. § 2a BauGB ein gesonderter Teil der Begründung ist. § 2 Abs. 4 BauGB trifft 
zur Durchführung der Umweltprüfung, respektive Anfertigung des Umweltberichtes folgende 
Aussagen (besonders wichtige Passagen hervorgehoben): 

„Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a wird eine Umweltprü-
fung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 
werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden; die Anlage 1 zu die-
sem Gesetzbuch ist anzuwenden. Die Gemeinde legt dazu für jeden Bauleitplan fest, in wel-
chem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange für die Abwägung erforder-
lich ist. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und 
allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleit-
plans angemessenerweise verlangt werden kann. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der 
Abwägung zu berücksichtigen. Wird eine Umweltprüfung für das Plangebiet oder für Teile 
davon in einem Raumordnungs-, Flächennutzungs- oder Bebauungsplanverfahren durchge-
führt, soll die Umweltprüfung in einem zeitlich nachfolgend oder gleichzeitig durchgeführten 
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Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen be-
schränkt werden. Liegen Landschaftspläne oder sonstige Pläne nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buch-
stabe g vor, sind deren Bestandsaufnahmen und Bewertungen in der Umweltprüfung heran-
zuziehen.“ 

 

2. Voraussichtlicher Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

Abbildung 2: Vorentwurf der Satzung über den B-Plan 16 (Auszug). Verfasser: BAB Wismar 2020. 

Der Inhalt des B-Plans Nr. 16 beschränkt sich auf den ca. 1,0 ha großen Geltungsbereich 
im Norden der Gemeinde Zierow. Geplant ist die südliche Erweiterung des Campingplatzes 
durch die Ergänzung um weitere 40 Wohnmobilstellplätze. In diesem Zusammenhang sieht 
die vorliegende Planung die Erweiterung und Verbesserung von Einrichtungen für Sport, Spiel 
und Erholung sowie für Wellness und besondere Dienstleistungen in der Gemeinde vor. Da-
zu zählen insbesondere das geplante Schwimmbad, der Indoorspielplatz und die Physiothe-
rapie mit einem Wellnessbereich. 
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Die Realisierung der Planinhalte ist auf einer Fläche vorgesehen, die derzeit einer ackerbau-
lichen Nutzung unterliegt. Sowohl räumlich als auch inhaltlich sind die voraussichtlichen 
Wirkungen der Planinhalte eng begrenzt. Insofern beschränkt sich der Inhalt der Umweltprü-
fung auf folgende Bestandteile: 

1. Aufnahme der im Geltungsbereich vorhandenen und daran angrenzenden Biotop-
struktur nach Kartieranleitung M-V (LUNG 2013) als Grundlage für die Eingriffser-
mittlung und der artenschutzfachlichen Beurteilung 

2. Eingriffs- und Kompensationsermittlung einschl. Bilanzierung auf Grundlage der 
Hinweise zur Eingriffsregelung, Neufassung 2018 

3. Zusammenfassende artenschutzrechtliche Bewertung auf Grundlage der Ersterfas-
sung und Potenzialabschätzungen, abgeleitet aus Biotopstruktur und ggf. vorhande-
nen Unterlagen sowie frühzeitigen Hinweisen der beteiligten Fachbehörden 

 

Die Lage des Plangebietes befindet sich östlich bzw. südlich der Schutzgebiete FFH-DE 
1934-302 „Wismarbucht“ und SPA DE 1934-401 „Wismarbucht und Salzhaff“.  

Abbildung 3: Luftbild des von der Planung betroffenen Gebietes (rot umrandet=Plangebiet) im Zusammenhang 
mit geschützten Biotopen und dem Europäischen Vogelschutzgebiet Wismarbucht und Salzhaff (hier gelb, weil 
überlagert mit geschütztem Küstenbiotop). Luftbildgrundlage: Kartenportal Umwelt M-V 2021. 




